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5 applizieren für enmen Verſtorbenen, der heute verſchieden iſt,
und ich geſtern appliziert nach der Meinung des erſten zukün
igen Stipendiengebers, ſo wäre menne Applikation Ni
unerlaubte, ſondern IMne ungültige geweſen. Aber venn die Calnsad.

jetz ſchon exiſtiert, B wW  — ES ſich Emen chon vor
Mona Verſtorbenen handelt und der zelebrierende nd applizierende
Prieſter ſich auf die Certa Dei praevidentia be  ht, nach welcher
der ex zukünftige Stipendiengeber nicht mehr unbeſtimmt, ſondern

beſtimmt iſt, dann hält Ago die vorzeitige Applikation für
gültig. A II. 137 ſchreibt eln wörtlich: 595 quidem, 81
sententia (welche die applicatio für gültig hält) intelligatur CUIn
moderatione quadam., SCilieet quod SaCerdos applicit Sacerum
hodiernum IOII indifferenter DrO quocumque PTIMmo Venturo 6
Oblaturo stipendium 860 PpTO PTIIIO Juenl Deus III VI
Oblaturum stipendium 20 Saerum àCrendum bTO
Cessitate Aaqua MUNIC EXIStente 86¹1 PTO aliquo
ILunlec defuneto 50 necessitate Dostea utura tuné Sspeculative
oquendo nihil 681 quo impediat Valorem talis applicationis Ut
fateri Videntur tlam adversaril *

IM Falle hat A ohne Zweife von! kirchlichen Verbot
nichts gewuß und hat ſeine Handlungsweiſe [ur erlaubt gehalten
Er hat daher ſeine gehabte Intention inſoweit 3u prüfen ob ſie
der von Lugo für gültig gehaltenen entſprich Iſt dies der Fall
kann ſich als Eln wetteren Verpflichtung edig Era  en und ich
amit begnügen nach Empfang der Stipendien von den Meſſen
noch 32 5  Ul beſtimmten Intention 3u zelebrieren.

Va kenburg (Holland) Aug. 825ehmkuhl 8.
II. (Preistreiberei. ＋ Einer Prieſterkonferenz wird folgender

Moralkaſus zur Beſprechung vorgelegt: Eine 7NFrau QAusS dem Induſtrie⸗
gebiet kommt U Bauern, von ihm Men Schinken
kaufen Der Bauer erklärt der Schinken iſt nicht feil ich brauche
ihn für N Elgenen Bedarf Nach Eilnigem Hin und Herreden
bietet ihm die 5Frau für das Pfun —10 YV ark und ofort der Bauer
bereit den Schinken abzugeben Erfreut 3¹  6  t die fort kehrt
ab  4 nach Elulgen Stunden zurück und ſagt „Ver Amtmann hat
mich abgefaß und den Schinken abgenommen Wenn M nicht
auch hereinfa en wollen zahlen —  16E das über den Höchſtpreis
gezahlte G d zurü 7 I ener N  (0 tut EeS der Bauer 65 den Xt
zurückgekehrt ſagt die 9 7 90 habe auch mal wieder mMen Dummen
gefunden.“ Fhre ganze Erzäh bar nämlich Schwindel 9e

Frage Wie Iſt das Verhalten de  8 Bauern und der  58§5Frau
3 beurteilen? die Frau 5  ur Reſtitution de zurückgeforderten
Wucherpreiſ verpflichten?

Zur richtigen zöſung des vorgelegten 5 CS wird man ſich
vor allem darüber Klarheit verſchaffen ob der erwähnte
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Bauer wirklich N voraus entſchloſſen war, den Schinken nicht
verkaufen, eil E ihn nämlich, wie er agte, für die edürfniſſe des

Haushaltes benötigte; oder ob r chon von Anfang an
AQus chmutziger Gewinnſucht den Zweck verfolgte Ar die
bare V rweigerung des Schinkens die Frau zum Angebo Eenmes
höheren den Höchſtpreis überſteigenden Preiſes 3u drängen Für
etztere Annahme ſcheint der mM  an 65 ſprechen daß der Bauer

beim Angebote von Mark für das Pfund chinken ſich ſofor
5 Verkaufe desſelben bereit erklärte bw die auf di Forderung
der Frau hin ofort geleiſtete Zurückgabe des empfangenen Wucher
preiſes die ſich wohl Aus der Furcht Preistreiberei veu
48 3 werden erklären läßt Doch dürften dieſe Gründe noch
Ni Zur Annahme berechtigen daß EeS ſich bei dieſem ertaufe
wirklich M ſündhafte Preistreiberei andelte daß alſo der Bauer
3u Vampiren dermenſchlichen Geſellſchaft 30  2— die be
drängten Zeiten die Not threr Mitmenſchen mißbrauchen, ſich
3u bereichern. Die gegenteilige Anſicht, die für die Redlichkeit des
Bauern eintritt, dürfte ſich auf ſolidere Gründe ſtützen Man iſt
vor llem ni berechtigt die Verweigerung des erkaufes als
bloße Verſtellung 3u betrachten als Eemn interliſtiges Mittel

öheren ungerechten Prei  2  8 3u erzielen Bei der nfolge des
Krieges allenthalben eingetretenen Knappheit der Lebensmittel
kann auch die beſchränkte Veräußerung der vorhandenen Vorräte

den Landmann mM Arge Verlegenheit türzen 0

ſt auch der
Bauernſtand UM allgemeinen mit Lebensmitteln beſſer verſorgt
Als CS die Bewohner der Städte und Induſtriezentren ſind ſo ſtellen
doch die landwirtſchaftlichen Arbeiter der oft ſehr beſchwer
ichen Berufsarbeiten hinſichtlich geſunden und kräftigen 0

auch höhere Anforderungen. Wird ſie ihnen verweigert, ⁰ iſt Un
zufriedenheit, Vernachläſſigung der Arbeit, auch wohl Kündigung
66 Dienſtes Cne gewöhnliche Folge davon. Die Furcht vor 0lchen
Verlegenheiten iſt dann Urſache daß andniann elbſt bei vor
teilhaften Verkaufsgelegenheiten le ſich be onde — u der geégen
wärtigen Kriegsnot öfters darbieten die vorhandenen Lehbensmittel
eher zurückhält als veräußert Aber u Unſerem Falle läßt ſich

Bauer ſch E ich och durch da Angebot E  II  Ee. hohen ungeſetz
ichen Preiſes verlocken ſofort u den vorteilhaften Handel NM  (Ark
für Pfun einzuſchlagen und da Verlangen der Frau trotz
ſeines früheren Sträubens 3U erfüllen ewif wirft dies auf den
ittlichen Charakter 6 Bauern kein gUnſtiges icht Nan iſt geneigt
ihn als Enen üchtigen Menſchen V betrachten dem zeit
licher Vortei mehr gilt, Als die Uebung der riſtlichen Liebe
Doch berechtigt dies noch licht 5  U zweifelloſen Voraus etzung, daß
e bn von Anfang an auf dieſen höheren und ungerechten Preis
ſpekulierte und durch liiſtiges Vorgehen denſelben V  U erſchwindeln
I —  —  — nicht ſehr wohlhabenden àLandmann hat immerhin

34*
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die Gelegenheit, einen außerordentlichen Gewinn machen, etwas
Verlockendes und kann ihn bewegen, von ſeiner gewöhnlichen Praxis
gelegentlich abzugehen. Aber auch die redliche ſich de Bauern
vorausgeſetzt, drängt ich doch die rage auf, ob wohl den höheren,
von der Frau angebotenen Preis Ohne Verletzung der Gerechtigkeit
annehmen und behalten onnte Der von der Obrigkeit beſtimmte
Höchſtpreis iſt 10 auch Int Gewiſſensbereich bindend In der oben
gemachten Vorausſetzung, daß der Verkauf de Schinkens für den
Bauern mit einem für eine Verhad

iſſe N unbedeutenden er
verbunden war, indem er ſich der Gefahr verſchiedener Unannehmlich⸗
eiten ausſetzte, war der höhere Lel kein Wuchexrpreis, deſſen An
nahme die Gerechtigkeit erletzte; denn das mit dem Verkaufe ver
bundene er begründet analog zum damnum S beim
Arlehen einen äußeren Rachtstitel, zur Forderung eines
entſprechenden, den Höchſtpreis überſteigenden Kaufpreiſes berechtigt.

Wenn ferner die auf die Drohung der Frau erfolgte Bereitwillig⸗
keit, das Geld, das den Höchſtpreis überſtieg, zurückzuzahlen,
unwillkürlich den Verdacht erweckt, daß der Bauer denn doch Im
Gewiſſen des empfangenen Kaufpreiſes nicht ruhig war und
Im Bewußtſein ſeiner einen Konflikt mit den Behörden
fürchtete, ſo dürfte dieſer Verdacht doch Urch di Erwägung behoben
werden, daß allerdings der Schein einer Preistreiberei gegen ihn
ſprach und ES unter den gegebenen Umſtänden chwer geweſen ſein
dürfte, die mahme de Wucherpreiſes vor der Behörde 3 recht
ertigen. Erfahrungsgemäß bringen aber eute, die auf ihre Ehre
noch Wert egen, namentlich friedliebende Landbewohner, lieber emn
Geldopfer, al daß ſie ſich der ffentlichen Beſchämung infolge einer
gerichtlichen Unterſuchung, reſpektive Beſtrafung unterziehen, auch
wenn im Gewiſſen vbllkommen ruhig ſind olange nicht ſolidere
Gründe die Redlichkeit des Bauern ſprechen, wird ſich
In ſeiner Beurteilung nach dem Grundſatz richten müſſen: Nemo
praesumitur malus, U15/1 probetur.

Dagegen hat die Frau mn mehrfacher Hinſicht betrügeriſch
gehandelt. Einmal durch das hinterliſtige Ingebo eines höheren
Preiſes, indem ſie zugleich zum voraus entſchloſſen war, durch
einen neuen Betrug, nämlich durch die lügenhafte Behauptung:
„Der Amtmann hat mi gefaßt und mir den inken ab
genommen“, ſowie durch die Drohung: „Wenn Sie nicht auch
hereinfallen wollen, geben Sie mir da über den Höchſtpreis
gezahlte eld zurück“, die Zurückzahlung erpreſſen Deshalb
rühmt ſie ſich, daß ihr ſo ein geſponnener Plan ſo trefflich gelungen
iſt 5 habe auch mal wieder einen Dummen gefunden.“ Sowie
nun der Bauer, wie oben vorausgeſetzt wurd E, geſtützt auf einen Rechts⸗
itel, einen höheren Lei anzunehmen berechtigt war, ſo onnte eLr

auch den empfangenen Preis mit gutem Rechte behalten. N. EeS
war ohne Zweifel eine Verletzung dieſes Rechtes, daß die rau die
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Reſtitution desſelben verlangte und durch
dieſelbe auch wirklich erreichte.

Irreführung des ten
Daraus ergibt ſich aber auch für ſie die Pflicht der Reſtitution,

die eine * verbindliche iſt, enn die widerrechtlich empfangene
Geldſumme In Hinſicht auf den Vermögensſtand des Bauern eine
materia gravis iſt Für die ſeelſorgliche Praxis ſei noch folgendesemer Sollte die Frau, ihr Gewiſſen u Ordnung 3u bringen,
ſich im Bußſakrament ber dieſes betrügliche Vorgehen anklagen,
E dürfte ſich der Beichtvater mit dem obigen Urteil, das ſich aufmehrfache Vorausſetzungen tützt, nicht begnügen; EL müßte ſich
vielmehr durch entſprechende Fragen Gewißheit U verſchaffen ſuchen,
ob etwa überzeugende Gründe dafür prechen, daß der Bauer ich irk
lich der Preistreiberei chuldig gemacht und daß EX, veil mit Lebené
mitteln hinreichend verſorgt, ohne irgend welchen erheblichen Nachteil
den Schinken verkaufen konnte. Dann würde der rundſatz gelten:
Praesumptio debet Cedere Veritat!i. Die Frau dürfte dann nicht 8  AL
Reſtitution verhalten werden, da 10 der Bauer auf den höheren Prei  U
keinen Rechtsanſpruch Die Frau 0 zwar durch ihr liſtiges
Vorgehen geſündigt, owohl geégen die ahrhei und Aufrichtigkeit,wie auch durch das scandalum. ludem ſie dem Bauer durch ihr An
gebo de Wucherpreiſes Anlaß 3 einem ungerechten Handel bot
SOie könnte aber das behalten VXV  och bietet der vorliegende
Kaſus für dieſe mildere Beurteilung der Frau keine genügenden An
halt punkte.

Mautern. Fu Leitner C. SS. R
III (Gemiſ

E Betauntſchaſten.) Ein katholiſches Mädchen

erwähnt in der Beichte, es ſei erlobt mit einem proteſtantiſchen, jungen
Mann; bei der etzten El ſei ihm die Losſprechung verweigert
worden, we 68 dieſes Verlöbnis u 3 löſen verſpreche; nun
ittet CS Auskunft, ob 68 wirklich dazu verhalten ſei Der Cl
vater fragt 2  — „ ob keine ſchwere Sünde gegen die Keuſchheit
geſchehen ſei; auf die verneinende Antwort Tteilt Er ohne weiteres
die Losſprechung.
Ttet

Welcher der eiden Beichtväter hat richtig 9e

Sicher muß jeder Seelenhirte, der Liebe 5  U ſeiner Kirche und
*  U den unſterblichen Seelen hat, mit Allem Fleiß gemiſchte hen 3
verhindern ſuchen. Wer ſich HI der Statiſtik der gemiſchten Ehen
umgeſehen hat, weiß, welche Verluſte gerade die katholiſche Kirche
durch dieſe Verbindungen erleidet; der größere Prozentſatz der Kinderſolcher Ehen geh ihr verloren; oft wird auch der katholiſche Eheteil
ur innere oder äußere Umſtände 5 Abfall oder wenigſtens
V praktiſchen Indifferentismus gedrängt. iſt alſo mit Recht
immer eine Gefährdung des Qaube Ind 6 religiöſen Lebens
des katholiſchen Teiles und der Kinder anzunehmen, die das Verbot
der Kirche rechtfertigen; ebenſo begreiflich iſt ES aus demſelben Grunde,


